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Meglement
für die

Kildnng der Abtheilungen der provinzialstündischenVerwaltung der Uheinprouinz
und provisorische Instruktion sür die Abtheitungsdirigentennnd die übrigen oberen

Beamten, nebst Nachtrag.

Auf Grund der Bestimmungenim letzte« Absatz des Artikels 2 des Nachtrags zum Regn-
lative für die Organisation der Verwaltung des proviuzialstäudischen Vermögens und der proviuzial-
ständischen Anstalten in der Nheiuprovinzund im ß. 9 der Gcschäfts-Instruktioufür den Landes-
direkter und die ihm zugeordneten oberen Beamten wird — unbeschadet der dem Landesdirektor
im ß. 3 dieser Geschäfts-Iustruttion zugewiesene» Obliegenheiten, iuöbesoudere der ihm auferlegten
Verantwortlichkeitfür den ordnungsmäßige»Betrieb der Geschäftebei der gedachten Verwaltung
— Folgendes angeordnet:

1) Für die Bearbeitung der Angelegenheiten der provinzialstäudischen Centralverwaltung werde»
folgende Abtheilungeugebildet:

"n^'-r^ Bezeichnungder in der Abtheilung zu bearbeitendenGeschäftssachen:

s. H. Augclegeuheitender Centralverwaltuugsbehörde,insbesonderePersonalien derselben.
L. Angelegenheitendes Provinzial-Verwaltuugsraths und des Provinzial-Landtags.
<ü. Ceutral-Kassenverwaltung,Aufstellungdes Haupt-Etats, Ausschreibunguud Einziehung

der allgemeine»Provinzial-Umlage,Verwaltung der in den Spezial-Etats nicht vor¬
gesehene»Einnahmen und Ausgaben, soweit diese Verwaltung nicht nach der Geschäfts
vcrtheilung in den anderen Abtheilungenerfolgt.

II. Angelegenheiten des Landarmen^und Corrigendenwesens,insbesondereauch die Angelegen¬
heiten der Provinzial-Arbeits-Austalt zu Brauweiler und des Landarmenhauses
zu Trier.
Verwaltung der Polizeistrafgclderfondsund des EhrenbreitsteinerArmenfonds.

III. Angelegenheiten der
H.. Irrenanstalten zu

1. Andernach
2. Grafenbcrg
3. Merzig
4. Düren

ausschließlichder baulichen Fertigstellung uud ersten Ein
richtuug.

6. Siegburg
li. der Taubstummeuschulenzu

7. Brühl
t^
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«s^''l" Bezeichnungder in der Abtheilung zu bearbeitendenGeschäftssachen:

8. Kempen
9. Neuwied

10. Mors
11. Aachen und
12. Köln

0. 13. der Blindenanstalt zu Düren mit der Arbeiterabtheilung.
v. 14. der Hebammen-Lehr-Anstaltzu Cöln und in Verbindung hiermit Verwaltung der

Hebammenfonds.
IV. Angelegenheitender Provinzial-Hülfskasseund des von derselben verwalteten Meliora¬

tionsfonds ;
Angelegenheitender niederen landwirthschaftlichenSchulen, sowie der Unterstützung
sonstigerlandwirtschaftlicherZwecke;
Angelegenheiten des Rittergutes Desdorf und der dort zu errichtenden Ackerbau-
fchule;
Angelegenheiten der Provinzial-Feuer-Societät;
Angelegenheitender Ausführung des Gesetzes vom 25. Juni 1875, betreffend die
Abwehr und Unterdrückungvon Viehseuchen;
Angelegenheiten, welche die Förderung von Kunst- und Wissenschaft betreffen, (darunter
die Angelegenheitender Provinzial-Museen);
Angelegenheitendes Irrenanstalts-Baufouds, soweit dieselben Seitens der Centralver-
verwaltung bearbeitet werden;
Bauliche Fertigstellungund erste Einrichtung der neuen Irrenanstalten («tr. Abthei¬
lung III «üb Nr. 1 bis 5);
Angelegenheitendes Baues der neuen Blindenanstalt zu Düren (soweit dieselben noch
nicht erledigt sind);
Angelegenheitendes Ständehausbaues.

V. Straßen-Verwaltung.
2) Als Dirigent der ersten Abtheilung fuugirt der Landesdirektor,respektive sein Stellvertreter.

Die Bezeichnungder Dirigenten der anderen Abtheilungen, sowie die Bestimmungeu
über den, den übrigen oberen Beamten zuzuweisenden Geschäftskreis und die gegenseitige
Stellvertretung dieser Beamten erfolgen unter Genehmigung des Provinzial-Perwaltnngs-
raths durch den Landesdirektor, welcherberechtigt ist, das dieserhalbErforderliche provi¬
sorisch selbstständig anzuordnen, auch Abänderungender durch die vorstehendeAbtheilungs¬
bildung bedingten Geschäftsvertheilung,welche ihm behufs Aufrechterhaltungeines ordnnngs-
mäßigen Geschäftsganges nothwendig erscheinenmöchten, bis zur nächste»! Sitzung des
Provinzial-Verwaltungsraths zu verfügen.

3) Die Zuweisung eines Beamten zu einer bestimmtenAbtheilung schließt nicht aus, daß der¬
selbe auch mit der Bearbeitung anderer Sachen beauftragt, beziehungsweifegleichzeitigin
mehreren Abtheilungendurch den Landesdirektorbeschäftigt werden kann.

4) Die Abtheilungs-Dirigentenhaben innerhalb des ihnen durch die Abtbeilungs-Bildungzuge¬
wiesenenGeschäftskreises für den ordnungsmäßigenBetrieb der Geschäfte Sorge zu tragen
und sind hierfür zunächst dem Landesdirektorverantwortlich, soweit diese Verantwortlichkeit
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nicht nach Maßgabe der uachfolgeudc»Bcstimmuugeu den technischenOberbeamleu
zufällt.

Die nach der Geschäfts-Instruktionfür den Laudesdirektorund die ihn, zugeordneten
oberen Beamten alljährlich wenigstensein Mal vorzunehmenden außerordentlichen Revisionen
der ständischen Kassen, Institute und Anstalten haben die Abtheiluugs-Dirigentenals Stell-
Vertreterdes Landesdirektorszu bewirken, sofern der Landcsdirektordiese Revisionen nicht
selbst vornimmt. Ingleichen haben dieselbendarauf zu halten, daß die Etats rechtzeitig
vorbereitetund innegehaltenwerden, sowie daß die Iahres-Rechnungen bis spätestens zum
1. Mai des folgendenJahres gelegt sind und durch den bei der Ccntralverwaltung ange.
stellten Rechmmgsrevisorrechtzeitig und sorgfältig vorrevidirt werden, (etr, Z. 3 der
Geschäfts-Instruktionfür den Landesdircktoruud die ihm zugeordnetenoberen Beamten)

5) Die Abtheiluugs-Dirigentensind die Vorgesetzten der ihrer Abtheilungüberwieseuen Bureau-
beamten, mit Ausschluß der im ß. ? gedachten technischen Beamten, und diesen Beamten
gegenüberzu Warnungen uud Verweisenberechtigt. Sie haben die Erfüllung der Pflichten
dieser Beamten, sowie auch aller Beamten der von ihrer Abtheilung ressortirendenVer¬
waltungszweigezu kontroliren,sofern diese Controlc nicht nachstehend den technischenOber¬
beamten aufgetragen wird. Die ihrer Abtheilungüberwieseueu Büreaubeamteu töunen sie
bis zu einem Tage beurlauben, (ctr. §. 3 und 4 der Dienstiustruttion für den Laudeö-
direktor und die ihm zugeordnetenoberen Beamten.)

U) Innerhalb der Abtheilungenliegt dem Justitiar die Mitwirkung beim Abschluß von Rechts¬
geschäften, fofern derselbe nicht nach ein für alle Mal festgestellten Formularen erfolgt,
sowie die Bearbeitung aller Prozeßangelegenheitenund zweifelhaften Rechtsfragen ob, sofern
ihm dieselben nicht Seitens des Landesdirektorszur eigenen Bearbeitung direkt überwiesen
werden.

?) Die technischen Oberbeamten sind für die ordnungsmäßigeErledigung der ihnen zustehenden
Geschäfte zunächst dem Landesdircktorverantwortlich.

Sie führen die Aufsicht über das gesammte Bauwesen der provinzialständischen Ver¬
waltung, insbesondereüber die dem Provinzial-Verbande gehörigenBauaulageu aller Art,
darunter auch die Provinzialstraßen.

Sie sind die Vorgesetzten der in der Ceutralverwaltuug beschäftigtenresp, ange¬
stellten technischen Beamten, sowie der ihnen Seitens des Landesdirektorsetwa zur aus¬
schließlichen Beschäftigungüberwieseneu Büreaubeamteu und diesen Beamten gegenüber zu
Warnungen und Verweisenberechtigt.

Sie haben die Erfüllung der Pflichten dieser Beamten, sowie aller technischenund
Baubeamten der verschiedeueu Verwaltungszweige, insbesondereauch der Straßeubeamteu,
zu kontrolireu. Die technischeuBeamten der Ceutralverwaltung, sowie die oben bezeichneten,
ihnen überwieseneuBüreaubeamteu können sie bis zu einem Tage beurlauben. (ot>, H- 3
und 4 der Gefchäfts-Instmktionfür den Landesdirektoruud die ihm zugeordueteuoberen
Beamten.)

Bei der Centralverwaltung liegt den technischen Oberbeamten die Revision aller Bau¬
anschläge ob, und es darf durch die Abtheiluugsdirigenteuohuc ihre Zustimmung keine
Veränderuug au den Bauten während deren Ausführung angeordnetwerden.

Alle Sachen, welche die Einleitung, Ausführung, Abnahme uud Uuterhaltung der
Bauten in ihrem technischen Theile betreffen, also insbesondere auch Baupläne uud

18'
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Kostenanschläge, Verding von Bauarbeitcu und Baumaterialien, Zahlungen auf derartige
Leistungen, Baurechnuugen:c., endlich auch die Personal-Angelegenheitender zunächst ihrer
Aufsicht unterstelltenBeamten gehören zur Bearbeitung der technischenOberbeamten.

Alle in Straßen- und Bau-Angelegenheiten concipirten Schriftstücke sind von den
respektive» Abtheilnngs-Dirigentenund den zuständigentechnischen Oberbeamten gemeinsam
zu zeichnen.

Sofern den technischen Oberbeamten nicht behufs Erledigung von Sekretariats, resp,
kalkulatorischenArbeiten Büreaubeamte zur ausschließlichen Beschäftigung Seitens des Landes,
direktors überwiesensind, stehen ihnen hierfür die Sekretaire der betreffendenAbtheilung
nach Veuehmen mit dem Abtheilnngs-Dirigentenzu Gebote.

«) Die Stellung der Oberbeamten zu einander ist eine koordinirte. Bei Meinungsverschieden¬
heiten zwischendem zuständigenDezernenten resp. Abtheilnngs-Dirigenten einerseits und
dem Justitiar oder dem technischenOberbeamten andererseits entscheidet überall zunächst der
Landesdirektor.

9) Die nöthigen Journale und Geschäfts-Controlen(§. 10 der Geschäfts-Iustruktion)siud nach
Abtheilungen getrennt zu führen. Ebenso ist für jede Abtheilungeine besondere Abtheiluugs-
Registratur zu bilden.

Für sorgfältigeFührung der Abtheilung«-Journale und sonstigen Geschäfts-Controlen,
sowie für sorgfältigeOrdnung und Verwaltung der Abtheilung^.Registraturen haben die
Abtheilnngs-DirigentenfelbstständigSorge zu tragen und sind hierfür verantwortlich.

Generelle Anordnungenin diefer Beziehung sind indessen nicht ohne Vorwissen und
Zustimmung des Landesdirektorszu treffen.

10) Die oben sud I <ü (drittes Alinea) bezeichneten Angelegenheiten(Kaffensachen)werden
innerhalb der 1. Abtheilung von einem Seitens des Landesdirektors speziellhiermit beauf¬
tragten Oberbeamten (Kassen-Direktor)bearbeitet.

11) Diejenigen Correspondenzeu und Verfüguugen, welche nicht nachstehendals der eigenhän¬
digen Vollziehung durch dcu Landcsdireltor vorbehalten bezeichnet sind, werben unter der
Firma:

„Der Landesdirektorder Rheinprovinz
Im Auftrage"

durch die Abtheiluugs-Dirigeuteuvollzöge», (otr. ß. 9 der Dienstiustruttion für deu Landes-
direkter und die ihm zugeordnetenoberen Beamten.)

Dem Landesdirektor sind nachstehende Schriftstücke zur eigenhändigen Vollziehungin Eoncept
und ReinschriftSeitens der Nbtheilungs-Dirigentenvorzulegen:

ll) Correspoudenzen mit den Königlichen Ministerien, den Königlichen Ober-Präsidien, deu
Königlichen Regierungen, dem Bundesamt für das Heimathwesenund der Rheinischen
Deputation für das Heimathwesen;

d) Correspondenzen mit dem Landtags-Marschall und dem Proviuzial-Verwaltungsrath;
o) Verfügungen, durch welche Geschäftsstücke für die Sessionen des Landtags und Ver¬

waltungsraths unter jedesmaliger Angabe der Seitens der Central - Verwaltung zu
stellenden Anträge notirt und zurückgelegt werdeu;

c!) Ausfertigungen von Prozeß-Vollmachten und Urkunde» über Verträge und sonstige
Rechtsgeschäfte (nach Prüfung und Mitzeichnungdurch den Justitiar);
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^) Zahlungs-Auweisungeuan ständisch»! Kassen, welche nicht ans rechtlichen Verpflichtungen
beruhen oder sich nicht innerhalb der durch Etats, Kostenanschläge oder durch Spezial-
beschlüssebewilligtenBeträge halten;

f) Verfügungen in Personal-Angelegenheitender ständischen Beamten;
55) Organisatorische Verfügungen,sowie überhaupt Verfügungen von generellerBedeutung;
Ii) Endlich alle diejenigenVerfügungen, welche der Landesdirektorbei Präsentation der

Geschäftseingängeoder in anderer Weise als solche bezeichnet hat, welche er eigen¬
händig zu vollziehen wünscht.

12) Dem Laudesdircktor bleibt es überlassen, nach Maßgabe der vorstehenden Anordnung
solche Correspoudcuzenuud Verfügungen ausschließlichtechnischer Natur zu bezeichnen,
welche durch technischeOberbeamte, anstatt der Abtheilung«-Dirigenten, im Auftrage zu
vollziehe» sind.

Angenommenin der Sitzung des Proviuzial-Verwaltungsraths vom 30. Juli 1877.

Nachtrag
zum

Reglement vom 8(1. Juli 187? für die Bildung der Abtheilungen der Prouiuzinlstmldischen
Verwaltung der Nheinpruuinz.

ß. 1. Die Abtheilung V für Straßenverwaltung wird im Anschlüssean die, den beiden
in dieser Abtheilungbeschäftigten Landesbauräthenzugewiesenen Bezirke bis auf Weiteres in zwei
UnterabtheilungenV», und Vd getheilt, von welchen die erstere die oberen Inspettionsbezirke
(Creuznach,Saarbrücken, Trier, Wittlich, Prüm, Cochem,Coblenz, Altenkirchenund Aachen) die
zweite die unteren Inspektionsbezirke (Düren, Bonn, Siegburg, Cöln, Gladbach, Wesel, Düsseldorf
uud Barmen) umfaßt.

ß. 2. Die Dirigenten dieser Unterabteilungen haben die Geschäfte derselben in Gemeinschaft
mit den darin fungirenbenLandes-Bauräthen nach Maßgabe des Reglements vom 30. Juli 187?
für die Bildung der Abtheilungen der provinzialständischeu Verwaltung resp, nach Maßgabe der
nachstehenden Bestimmungenwahrzunehmen.

». Das Bureau (Sekretariat, Registratur und Iournalführung) und die Plankammer bleiben
für beide Unterabtheilungeugemeinsam und zwar das Bureau unter Aufsicht des dieust-
ältcsten in der Straßenverwaltung fungirendenLandesraths, die Plankammer unter
Aufsicht des dieustältcsten darin fungirendenLandes-Bauraths.

d. Die Erlediguug solcher Geschäfte der Straßenverwaltnng, welche nach der vorbezeichneten
räumlichen Eintheiluug nicht der einen oder der anderen Unterabtheilung von selbst
zufallen, liegt der von dem Landes-Direktorhiermit beauftragten Unterabtheilung ob.
Dem Landes-Direktorbleibt es auch vorbehalten,die Bearbeitung einer ganzen Klasse
von Angelegenheiten, deren Vertheilung iu die beiden Unter-Abtheilungensich als
unzweckmäßig ergeben sollte, der einen oder der anderen Unter-Abtheilungzu überweisen.
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o. Angelegenheiten von genereller oder prinzipieller Bedeutung, deren Bearbeitung über
die Iuspektionsbezirke der damit zunächst befaßten Unter-Abtheilung hinausgreift, oder
für die ganze Straßenverwaltung präindizirlich werden kann, werde» von beiden Unter¬
Abtheilungen gemeinsam bearbeitet. Jeder Abtheilungs-Dirigeut, refp. Landes-Baurath
kann bei der Bearbeitung von Angelegenheiten, welche er als zu obiger Kategorie,
gehörig erkennt, die Mitwirkung der anderen Unter-Abtheilung in Anspruch nehmen,
wie es auch dem Landes-Direktor zusteht, eine solche Mitwirkung bei der Präsentation
der Geschäftseingänge oder bei der Vorlage von Konzept-Arbeiten zu verfügen.

ä. Diefe Mitwirkung resp, die Gemeinschaftlichkeit der Behandlung findet Statt durch
Mitzeichuung resp, durch Conferenzen der in beiden Unterabtheilungen fungircnden
Oberbeamten, deren Anberaumung, falls sie nicht seitens des Landes-Direttors erfolgt,
dem Benehmen derselben überlassen bleibt.

o. Die Iustitiariats-Geschäfte werden, sofern einer der Abtheilungs-Dirigenten der Straßen-
Verwaltung zugleich Justitiar ist, durch diesen, andernfalls durch den hiezu von dem
Landes-Direktor tommittirten Justitiar wahrgenommen.

k. Die beiden Abtheilungs-Dirigenten und ebenso die beiden Landes - Bauräthc der
Straßenverwaltung vertreten sich in Abwesenheit«- und Behinderungsfälleu in der Regel
gegenseitig; dem Landes-Direktor bleibt es indessen vorbehalten, ausnahmsweise eine
anderweitige Stellvertretung anzuordnen, falls ihm dies erforderlich erscheint.

ß. 3. In den Abtheilungen II resp. IV werden außer den diesen Abtbeilungen durch
die Bestimmungen im §. 1 des Reglements vom 30. Juli 18?? zugewieseueu Geschäften noch
folgende Angelegenheiten bearbeitet:

a. In Abtheilung II:
Unterbringung verwahrloster Kinder.

d. In Abtheilung IV:
Beförderung von Landes-Meliorationen (8- 4 «ui> 2 des Dolationsgesetzes vom 8.
Juli 1875) und

Unterstützung milder Stiftungen, Rettung«., Idioten-, und auderer Wohlthätig-
teitsanstalten (§. 4 8u!> 5 dieses Gesetzes).

Genehmigt in der Sitzuug des Provinzial-Vcrwaltuugsraths vom 2ti. Februar 1878.
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